
und w ar vor seiner V erhaftung zuletzt bei einer P riv a t
firm a in D. als Bote m it einem m onatlichen N etto
einkommen von etw a 210,—  DM beschäftigt.
Aus seiner jahrelangen T ätigkeit als R eg istra to r in der 
M aschinenfabrik L. w ar er über die G eschäftsverbin
dungen dieser F irm a in D eutschland und im Ausland 
gu t un terrich tet. Die A nschriften der betreffenden F ir
m en w aren ihm zum großen Teil noch im Gedächtnis. 
Im  M ärz 1947 kam  er auf den Gedanken, um  seine 
m aterielle Lage zu verbessern, die D irektoren dieser 
F irm en anzuschreiben m it dem Ziel, durch Schilderung 
einer tatsächlich  n icht vorhandenen fam iliären  N ot
lage Spendenpakete m it Lebens- und G enußm itteln so
wie Gebrauchsgegenständen zu erhalten. In  diesen Brie
fen  schilderte er n icht nu r seine eigenen persönlichen 
V erhältnisse w ahrheitsw idrig, sondern m achte auch 
darüber hinaus über die tatsächlichen Lebensverhält
nisse der Bevölkerung in der D eutschen D em okrati
schen Republik verleum derische Angaben, um dadurch 
das Gefühl des Mitleids und der N otw endigkeit der 
U nterstü tzung  bei den Angeschriebenen zu erwecken. 
Nachdem  der A ngeklagte au f seine Bettelbriefe die 
ersten  Spendenpakete erhalten  hatte , entnahm  er wei
te re  Adressen fü r  derartige Bettelbriefe dem Verpak- 
kungsm ateria l der erhaltenen Pakete. S päter verw en
dete er auch noch ein Branchenbuch, um hieraus wei
te re  F irm en zu entnehmen.
D a er n icht nu r D irektoren oder G eschäftsinhaber von 
F irm en in der Bundesrepublik, sondern auch solche aus 
dem kapitalistischen A usland anschrieb und anschrei
ben wollte, ließ er sich im Ja h re  1950 von einer ihm 
bekannten D olm etscherin B ettelbriefentw ürfe in  die 
englische, schwedische und spanische Sprache über
setzen. E r wollte dadurch eine bessere V erständigung 
m it den Em pfängern  der Briefe und so einen E rfolg 
erzielen.
D erartige Bettelbriefe h a t der A ngeklagte nach seinen 
eigenen A ngaben im  Laufe von zehn Jah ren  minde
stens 200 Stück geschrieben und versandt. N icht alle 
ha tten  Erfolg. Doch von einer größeren Zahl von F ir
men bzw. Personen, m it denen er durch derartige 
Briefe in  V erbindung gekom men w ar, erh ielt er regel
m äß ig  zu den Feiertagen  Spendenpakete in größerem  
U m fang, so daß der Anfall der Paketsendungen be
sonders zu dieser Zeit sehr reichlich w ar. D er Inhalt 
dieser Sendungen w ar so reichlich, daß der A ngeklagte 
ihn g a r  nicht in seiner Fam ilie, die aus drei Personen 
besteht, verwenden konnte. E r gab zu, gelegentlich von 
den erhaltenen Lebens- und G enußm itteln etw as ver
k au ft zu haben ..........
Dem Senat lagen als Beweism ittel einige Bettelbriefe 
des A ngeklagten, die n icht zu r Absendung gekommen 
waren, sowie E ntw ürfe von B ettelbriefen in  verschie
denen F rem dsprachen vor.

N ach diesen tatsächlichen Feststellungen h a t sich der 
A ngeklagte in  objektiver und subjektiver H insicht eines 
Verbrechens nach A rt. 6 der V erfassung der DDR schul
dig gem acht. Der Inhalt seiner Bettelbriefe, in denen 
er die V erhältnisse in  der D eutschen D em okratischen 
Republik w ahrheitsw idrig schilderte, w ar geeignet, das 
Ansehen unseres S taates zu diskrim inieren.
W elche W irkung diese B ettelbriefe in bezug auf das 
Ansehen und die Schädigung der D eutschen D em okra
tischen Republik hatten , zeigen A ntw orten, die der An
geklag te aus Mexiko bzw. W estdeutschland au f seine 
B ettelbriefe erhalten  hat. In  einem Brief aus Mexiko 
heiß t es: „Obwohl w ir bereits T rauriges von Ihnen ge
hört hatten , durch Ih ren  Brief sehen w ir e rs t das 
Schreckliche in  Ihrem  Leben.“ In  dem Brief aus Mün
chen heiß t es: „ ..........  und noch m ehr hoffe ich, daß
fü r Sie alle bald sich auch alles bessern und ändern 
w ird.“ D er A ngeklagte h a t durch seine Briefe, in  denen

er das Leben der alten  Menschen in der DDR als „aus
weglos“ hinstellt und von N ot und H unger spricht, die 
im kapitalistischen Ausland, aber auch besonders in 
W estdeutschland gegen die DDR betriebene Hetze 
prak tisch  un terstü tz t. Durch die A usw ertung derartiger 
H etzbriefe versuchen die Gegner unserer A rbeiter-und- 
Bauern-M acht, ihre aggressiven Pläne, die sie hin
sichtlich der Deutschen D em okratischen Republik haben, 
zu rechtfertigen. Durch solche Briefe an  Personen in 
W estdeutschland oder im kapitalistischen Ausland wird 
daher nicht n u r in verleum derischer Weise über die DDR 
geschrieben, sondern auch ideologisch der Boden vor
bereitet fü r  die in W estdeutschland propagierte „Be
fre iung  des O stens“. Die A bfassung der Briefe, d. h. 
seine Form ulierungen, beweisen eindeutig, daß dem 
A ngeklagten auch bew ußt w ar, daß er durch derartige 
Briefe eine H etze gegen die DDR betrieb. E r nahm  
aber diesen E rfolg  seines Handelns aus persönlicher 
H abgier und Raffsucht in Kauf. D er A ngeklagte h a t 
den Tatbestand des A rt. 6 der V erfassung der DDR 
in der Begehungsform  der Boykotthetze gegen demo
kratische E inrichtungen und Organisationen verw irk
licht.
Der A ngeklagte h a t ohne irgendwelche Hemm ungen 
skrupellos zehn Jah re  lang seine verbrecherischen H and
lungen zum  Schaden unserer A rbeiter-und-Bauern- 
M acht durchgeführt. W enn das Motiv seines Handelns 
auch in H abgier begründet liegt, so darf keinesfalls 
übersehen werden, welchen ideellen Schaden er durch 
sein Verbrechen hervorgerufen h a t und daß er durch 
dieses zum  Gegner unseres S taa tes geworden ist. 
Entsprechend dem sehr erheblichen Schaden, den der 
A ngeklagte durch seine verbrecherischen H andlungen 
unserem  S taa t zugefügt hat, und der In tensitä t, m it 
der er das Verbrechen betrieben hat, hielt der Senat 
die b ean trag te  Z uchthausstrafe von sechs Jah ren  fü r  
notwendig, um  dem A ngeklagten m it aller Deutlich
keit die G esellschaftsgefährlichkeit seines Handelns vor 
Augen zu führen  und ihn davon abzuhalten, in Zukunft 
durch eine derartige T ätigkeit die In teressen unserer 
A rbeiter-und-Bauern-M acht zu gefährden.

Quelle: Rechtsprechungsbeilage zu „Der Schöffe“ 1957, 
III/7

Staatsverleumdung

Einen umfangreichen Kom plex in der politischen S traf
ju stiz der Sowjetzone nehmen die Verfahren wegen  
Staatsverleum dung ein. Meinungsäußerungen, die auch 
hei extensivster Auslegung des Begriffs „Boykotthetze“ 
nicht unter den A rtikel 6 der Verfassung gebracht w er
den konnten, wurden als Staatsverleum dung bestraft, 
wobei gesetzliche Grundlage bis zum  1. Februar 1958 
§ 131 StGB w ar; seitdem wird § 20 StEG herangezogen.

DOKUMENT 170

Beschluß des K reisgerichts W erdau
vom 25. Oktober 1955 

—  Ds 260/55 —

D er angeklagte selbständige H andelsvertreter R. P., 
in U -H aft seit 2. A ugust 1955 (UHA II  K arl-M arx-Stadt) 
is t hinreichend verdächtig,
am  29. A pril 1955 in  W estdeutschland das Ansehen 
unserer D eutschen D em okratischen Republik geschädigt 
zu haben, indem er erdichtete oder entstellte Tatsachen,
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